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Satzung der Beiersdorf Aktiengesellschaft zu Hamburg

I. Allgemeine Bestimmungen

§ 1 – Firma, Sitz

Die Firma der Gesellschaft lautet Beiersdorf Aktiengesellschaft. Die Gesellschaft hat 

ihren Sitz in Hamburg.

§ 2 – Gegenstand

(1)	 Gegenstand des Unternehmens sind die Herstellung und der Vertrieb von chemi-

schen und technischen Erzeugnissen aller Art sowie ein allgemeines Ein- und 

Ausfuhrgeschäft.

(2)	 Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die zur Erreichung oder Förde-

rung des Gesellschaftszwecks geeignet erscheinen, insbesondere Hilfs- und Ne-

benbetriebe sowie Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten, sich 

bei anderen inländischen oder ausländischen Unternehmen beteiligen, solche 

Unternehmen errichten, erwerben oder veräußern.

§ 3 – Bekanntmachungen und Übermittlung von Informationen

(1)	 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Bundesanzeiger.

(2)	 Informationen an die Inhaber zugelassener Wertpapiere der Gesellschaft können 

auch im Wege der Datenfernübertragung übermittelt werden.

§ 4 – Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
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II. Grundkapital und Aktien

§ 5 – Grundkapital

(1) Das Grundkapital beträgt 242.600.000,– Euro und ist zerlegt in 242.600.000 auf 

den Inhaber lautende Stückaktien, die am Grundkapital der Gesellschaft in glei-

chem Umfang beteiligt sind. Ein Anspruch des Aktionärs auf Verbriefung seines 

Anteils ist ausgeschlossen.

(2) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 16. April 2030 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 40.000.000,- Euro durch 

einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückak-

tien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital I). Die Zahl der Aktien 

muss sich in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. Dabei kann die 

Gewinnberechtigung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG bestimmt 

werden.

Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können 

auch von einem durch den Vorstand zu bestimmenden Kreditinstitut oder einem 

nach § 53 Abs. 1 Satz 1 KWG oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG täti-

gen Unternehmen (Finanzinstitut) oder einem Konsortium solcher Kredit- oder 

Finanzinstitute mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 

der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats in den folgenden Fällen das Bezugsrecht der 

Aktionäre auszuschließen:

1. zum Ausgleich von infolge einer Kapitalerhöhung entstehenden Spitzenbe-

trägen;

2. soweit dies erforderlich ist, um Inhabern/Gläubigern der von der Beiersdorf 

Aktiengesellschaft oder ihren unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbe-

teiligungsgesellschaften ausgegebenen Wandel- bzw. Optionsschuldver-

schreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, 

wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach 

Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen würde.

Von den vorstehenden Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf 

der Vorstand nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der antei-

lige Betrag der insgesamt unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 
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Aktien weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigungen noch 

im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigungen 10 % des Grundkapitals 

überschreitet. Sofern während der Laufzeit des genehmigten Kapitals I bis zu 

seiner Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräuße-

rung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug 

von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch 

gemacht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorste-

hend genannte Grenze anzurechnen.

	 Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhö-

hung und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 5 Abs. 1 sowie § 5 Abs. 2 der 

Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung 

aus dem genehmigten Kapital I oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist ent-

sprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung anzupassen.

(3)	 Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 16. April 2030 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 25.000.000,- Euro durch 

einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückak-

tien gegen Bareinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital II). Die Zahl der Aktien 

muss sich in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. Dabei kann die 

Gewinnberechtigung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 AktG bestimmt 

werden.

	 Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können 

auch von einem durch den Vorstand zu bestimmenden Kreditinstitut oder einem 

nach § 53 Abs. 1 Satz 1 KWG oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG täti-

gen Unternehmen (Finanzinstitut) oder einem Konsortium solcher Kredit- oder 

Finanzinstitute mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 

der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats in den folgenden Fällen das Bezugsrecht der 

Aktionäre auszuschließen:

1.	 zum Ausgleich von infolge einer Kapitalerhöhung entstehenden Spitzenbe-

trägen;

2.	 soweit dies erforderlich ist, um Inhabern/Gläubigern der von der Beiersdorf 

Aktiengesellschaft oder ihren unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbe-

teiligungsgesellschaften ausgegebenen Wandel- bzw. Optionsschuldver-
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schreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, 

wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach 

Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen würde;

3.	 wenn der auf die neuen Aktien, für die das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, 

insgesamt entfallende anteilige Betrag des Grundkapitals zehn vom Hundert 

des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigung bzw. – falls die-

ser Wert niedriger ist – im Zeitpunkt der Ausgabe der neuen Aktien vorhan-

denen Grundkapitals nicht übersteigt und der Ausgabebetrag der neuen Ak-

tien den Börsenpreis der bereits börsennotierten Aktien zum Zeitpunkt der 

endgültigen Festlegung des Ausgabebetrags, welche möglichst zeitnah zur 

Platzierung der Aktien erfolgen soll, nicht wesentlich unterschreitet. Sofern 

während der Laufzeit des genehmigten Kapitals II von anderen Ermächtigun-

gen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur 

Ausgabe von Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermög-

lichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch gemacht und dabei das Bezugs-

recht gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen 

wird, ist dies auf die vorstehend genannte 10 %-Grenze anzurechnen.

	 Von den vorstehenden Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf 

der Vorstand nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der antei-

lige Betrag der insgesamt unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 

Aktien weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigungen noch 

im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigungen 10 % des Grundkapitals 

überschreitet. Sofern während der Laufzeit des genehmigten Kapitals II bis zu 

seiner Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräuße-

rung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug 

von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch 

gemacht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorste-

hend genannte Grenze anzurechnen.

	 Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhö-

hung und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 5 Abs. 1 sowie § 5 Abs. 3 der 

Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung 

aus dem genehmigten Kapital II oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist ent-

sprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung anzupassen.
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(4)	 Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital in der Zeit bis zum 16. April 2030 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats um bis zu insgesamt 25.000.000,- Euro durch 

einmalige oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber lautender Stückakti-

en gegen Bar- oder Sacheinlagen zu erhöhen (genehmigtes Kapital III). Die Zahl 

der Aktien muss sich in demselben Verhältnis wie das Grundkapital erhöhen. 

Dabei kann die Gewinnberechtigung neuer Aktien abweichend von § 60 Abs. 2 

AktG bestimmt werden.

	 Den Aktionären ist ein Bezugsrecht einzuräumen. Die neuen Aktien können 

auch von einem durch den Vorstand zu bestimmenden Kreditinstitut oder einem 

nach § 53 Abs. 1 Satz 1 KWG oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 KWG täti-

gen Unternehmen (Finanzinstitut) oder einem Konsortium solcher Kredit- oder 

Finanzinstitute mit der Verpflichtung übernommen werden, sie den Aktionären 

der Gesellschaft zum Bezug anzubieten. Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats in den folgenden Fällen das Bezugsrecht der 

Aktionäre auszuschließen:

1.	 zum Ausgleich von infolge einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen entste-

henden Spitzenbeträgen;

2.	 soweit dies erforderlich ist, um Inhabern/Gläubigern der von der Beiersdorf 

Aktiengesellschaft oder ihren unmittelbaren oder mittelbaren Mehrheitsbe-

teiligungsgesellschaften ausgegebenen Wandel- bzw. Optionsschuldver-

schreibungen ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, 

wie es ihnen nach Ausübung der Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. nach 

Erfüllung der Wandlungspflicht zustehen würde;

3.	 bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen zum Zwecke des Erwerbs von 

Unternehmen, Unternehmensteilen oder von Beteiligungen an Unterneh-

men.

	 Von den vorstehenden Ermächtigungen zum Ausschluss des Bezugsrechts darf 

der Vorstand nur in einem solchen Umfang Gebrauch machen, dass der antei-

lige Betrag der insgesamt unter Ausschluss des Bezugsrechts ausgegebenen 

Aktien weder im Zeitpunkt des Wirksamwerdens dieser Ermächtigungen noch 

im Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigungen 10 % des Grundkapitals 

überschreitet. Sofern während der Laufzeit des genehmigten Kapitals III bis zu 

seiner Ausnutzung von anderen Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräuße-

rung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von Rechten, die den Bezug 
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von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch 

gemacht und dabei das Bezugsrecht ausgeschlossen wird, ist dies auf die vorste-

hend genannte Grenze anzurechnen.

	 Der Vorstand ist ferner ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhö-

hung und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegen. 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung von § 5 Abs. 1 sowie § 5 Abs. 4 der 

Satzung nach vollständiger oder teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung 

aus dem genehmigten Kapital III oder nach Ablauf der Ermächtigungsfrist ent-

sprechend dem Umfang der Kapitalerhöhung anzupassen.

(5)	 Das Grundkapital ist um bis zu insgesamt 30.000.000,- Euro, eingeteilt in bis zu 

30.000.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien, bedingt erhöht. Die bedingte 

Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie

1.	 die Inhaber bzw. Gläubiger von Wandlungs- und/oder Optionsrechten, die 

mit den von der Beiersdorf Aktiengesellschaft oder deren unmittelbaren 

oder mittelbaren Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften bis zum 28. April 

2025 auszugebenden Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen 

verbunden sind, von ihrem Wandlungs- bzw. Optionsrecht Gebrauch machen 

	 oder wie

2.	 die zur Wandlung verpflichteten Inhaber bzw. Gläubiger der von der 

Beiersdorf Aktiengesellschaft oder deren unmittelbaren oder mittelbaren 

Mehrheitsbeteiligungsgesellschaften bis zum 28. April 2025 auszugebenden 

Wandelschuldverschreibungen ihre Pflicht zur Wandlung erfüllen

	 und das bedingte Kapital nach Maßgabe der Anleihebedingungen dafür benö-

tigt wird.

	 Die neuen Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres an, in dem sie durch 

Ausübung von Wandlungs- bzw. Optionsrechten oder durch Erfüllung von Wand-

lungspflichten entstehen, am Gewinn teil.

	 Der Vorstand ist ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Durchführung einer 

bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 

Fassung von § 5 Abs. 1 sowie § 5 Abs. 5 der Satzung nach vollständiger oder 
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teilweiser Durchführung der Kapitalerhöhung aus diesem bedingten Kapital oder 

nach Ablauf der Ermächtigungsfrist entsprechend dem Umfang der Kapitalerhö-

hung anzupassen.

(6)	 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, § 5 der Satzung jeweils nach Ausnutzung von ge-

nehmigtem oder bedingtem Kapital entsprechend zu ändern und neu zu fassen.

§ 6 – Form der Aktienurkunden

Die Form der Aktienurkunden und der Gewinnanteil- und Erneuerungsscheine setzt 

der Vorstand fest.
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III. Der Vorstand

§ 7 – Zusammensetzung und Geschäftsordnung

(1)	 Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen. Im Übrigen bestimmt der 

Aufsichtsrat die Anzahl der Vorstandsmitglieder.

(2)	 Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsitzenden des Vorstands 

ernennen.

(3)	 Der Vorstand gibt sich selbst eine Geschäftsordnung, wenn nicht der Aufsichtsrat 

eine Geschäftsordnung für den Vorstand erlässt.

§ 8 – Beschlussfassung

(1)	 Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder an der 

Beschlussfassung teilnimmt.

(2)	 Die Beschlüsse des Vorstands werden mit der Mehrheit der Stimmen seiner 

Mitglieder gefasst, soweit nicht das Gesetz eine größere Stimmenmehrheit 

vorschreibt. Ist ein Vorstandsvorsitzender ernannt, so gibt bei Stimmengleichheit 

seine Stimme den Ausschlag.

§ 9 – Vertretung der Gesellschaft

Die Gesellschaft wird gesetzlich durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein 

Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.

§ 10 – Geschäftsführungsbefugnis

Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft nach Maßgabe der Gesetze, der 

Satzung sowie der Geschäftsordnung des Vorstands. Der Aufsichtsrat bestimmt die 

Arten von Geschäften, die nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen.
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IV. Der Aufsichtsrat

§ 11 – Zusammensetzung und Amtszeit

(1)	 Der Aufsichtsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, von denen sechs von der Haupt-

versammlung nach den Vorschriften des Aktiengesetzes und sechs von den 

Arbeitnehmern nach den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes gewählt 

werden.

(2)	 Die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder erfolgt für die Zeit bis zur Beendigung der 

Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach 

dem Beginn der Amtszeit beschließt. Das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit 

beginnt, wird nicht mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann für Aufsichtsrats-

mitglieder der Anteilseigner bei der Wahl eine kürzere Amtszeit bestimmen.

(3)	 Wird ein Aufsichtsratsmitglied anstelle eines vorzeitig ausscheidenden Mitglieds 

gewählt, erfolgt die Neuwahl nur für die restliche Amtszeit des Aufsichtsrats.

(4)	 Mit der Wahl eines Aufsichtsratsmitglieds kann gleichzeitig ein Ersatzmitglied 

gewählt werden, welches in den Aufsichtsrat nachrückt, wenn das Aufsichtsrats-

mitglied vor dem Ablauf seiner Amtszeit aus dem Aufsichtsrat ausscheidet, ohne 

dass zuvor ein Nachfolger bestellt ist. Werden mehrere Ersatzmitglieder gewählt, 

ist bei der Wahl die Reihenfolge zu bestimmen, in der sie für aus dem Aufsichts-

rat ausscheidende Mitglieder nachrücken. Ein Ersatzmitglied kann auch für 

mehrere bestimmte Aufsichtsratsmitglieder gewählt werden, so dass es in den 

Aufsichtsrat nachrückt, wenn eines dieser Mitglieder vorzeitig aus dem Aufsichts-

rat ausscheidet.

(5)	 Das Amt eines in den Aufsichtsrat nachgerückten Ersatzmitglieds erlischt, 

sobald ein Nachfolger für das ausgeschiedene Aufsichtsratsmitglied bestellt 

ist, spätestens jedoch mit Ablauf der restlichen Amtszeit des ausgeschiedenen 

Aufsichtsratsmitglieds. Ist das Amt eines in den Aufsichtsrat nachgerückten 

Ersatzmitglieds erloschen, weil ein Nachfolger für das ausgeschiedene Aufsichts-

ratsmitglied bestellt wurde, so bleibt es Ersatzmitglied für die weiteren Auf-

sichtsratsmitglieder, für die es gewählt wurde.

(6)	 Jedes Mitglied des Aufsichtsrats und jedes Ersatzmitglied kann sein Amt unter 

Einhaltung einer Frist von einem Monat durch eine an den Vorstand zu richtende 

schriftliche Erklärung niederlegen.
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§ 12 – Vorsitzender und Stellvertreter

(1)	 Der Aufsichtsrat wählt für die in § 11 Abs. 2 bestimmte Amtszeit unmittelbar nach 

der Hauptversammlung, die alle Mitglieder der Anteilseigner neu gewählt hat, 

in einer ohne besondere Einladung stattfindenden Sitzung aus seiner Mitte nach 

den Vorschriften des Mitbestimmungsgesetzes einen Vorsitzenden und einen 

Stellvertreter. Er wählt außerdem aus seiner Mitte einen weiteren Stellvertreter.

(2)	 Scheidet der Vorsitzende oder ein Stellvertreter vorzeitig aus diesem Amt aus, so 

hat der Aufsichtsrat unverzüglich eine Ergänzungswahl für die restliche Amtszeit 

des Ausgeschiedenen vorzunehmen.

§ 13 – Ausschüsse

(1)	 Der Aufsichtsrat kann – neben dem gemäß § 27 Abs. 3 MitbestG zu bildenden 

Ausschuss – aus seiner Mitte weitere Ausschüsse bilden, deren Aufgaben fest-

legen und ihnen – soweit gesetzlich zulässig – auch Entscheidungsbefugnisse 

übertragen.

(2)	 Für die Beschlussfassung in den Ausschüssen gilt § 14 entsprechend. Bei 

Stimmengleichheit gibt die Stimme des Ausschussvorsitzenden den Ausschlag, 

soweit nicht das Gesetz oder die Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat eine 

abweichende Regelung trifft.

§ 14 – Innere Ordnung und Beschlussfassung

(1)	 Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften und der Bestimmungen 

dieser Satzung gibt sich der Aufsichtsrat eine Geschäftsordnung.

(2)	 Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Aufsichtsrats ein und bestimmt Ort 

und Zeit der Versammlung. Die Einladung erfolgt in schriftlicher Form. In drin-

genden Fällen kann die Einladung auch mündlich, fernmündlich oder in Textform 

erfolgen. Mit der Einladung sind die Tagesordnungspunkte bekannt zu geben. 

Der Vorsitzende des Aufsichtsrats leitet die Sitzung und bestimmt die Art der 

Abstimmung und die Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände.

(3)	 Beschlüsse werden in Sitzungen gefasst. Beschlüsse können auf Anordnung des 

Vorsitzenden des Aufsichtsrats auch mithilfe sonstiger Mittel der Telekommuni-

kation oder außerhalb von Sitzungen durch schriftliche, mündliche, fernmündli-
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che oder in Textform übermittelte Stimmabgabe gefasst werden. Ein Recht zum 

Widerspruch gegen die vom Vorsitzenden angeordnete Form der Beschlussfas-

sung besteht nicht.

(4)	 Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens sechs Mitglieder an der 

Beschlussfassung teilnehmen. Abwesende Aufsichtsratsmitglieder können an 

der Beschlussfassung teilnehmen, indem sie eine schriftliche oder in Textform 

übermittelte Stimmabgabe durch ein anderes Aufsichtsratsmitglied überreichen 

lassen.

(5)	 Der Aufsichtsrat beschließt mit der Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit 

nicht gesetzlich eine größere Mehrheit zwingend vorgeschrieben ist. Ergibt eine 

Abstimmung Stimmengleichheit, so bestimmt der Aufsichtsratsvorsitzende, ob 

eine erneute Abstimmung über denselben Gegenstand erfolgen soll. Ergibt auch 

die erneute Abstimmung Stimmengleichheit, so hat der Aufsichtsratsvorsitzende 

zwei Stimmen. § 31 Abs. 4 MitbestG bleibt unberührt.

(6)	 Die Beschlussfassung über einzelne oder sämtliche Gegenstände der Tagesord-

nung ist auf Antrag von zwei Aufsichtsratsmitgliedern zu vertagen, wenn an der 

Beschlussfassung nicht die gleiche Anzahl von Anteilseigner- und Arbeitnehmer-

vertretern teilnehmen würde. Eine erneute Vertagung ist nicht zulässig.

(7)	 Erklärungen des Aufsichtsrats und seiner Ausschüsse gibt der Vorsitzende des 

Aufsichtsrats – im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter – ab, sofern der 

Aufsichtsrat im Einzelfall nicht etwas anderes beschließt. Nur der Vorsitzende – 

im Falle seiner Verhinderung sein Stellvertreter – ist befugt, Erklärungen für den 

Aufsichtsrat entgegenzunehmen.

§ 15 – Vergütung

(1)	 Ein Mitglied des Aufsichtsrats erhält für jedes volle Geschäftsjahr eine Vergütung 

von 85.000,– Euro. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats erhält das Zweieinhalbfache 

und sein Stellvertreter im Sinne des § 12 Abs. 1 S. 1 der Satzung das Eineinhalb-

fache dieses Betrags.

(2)	 Zusätzlich erhält ein Mitglied eines Aufsichtsratsausschusses für jedes volle 

Geschäftsjahr eine Vergütung von 20.000,– Euro, im Fall des Prüfungsausschus-

ses das Doppelte dieses Betrags. Der Vorsitzende eines Ausschusses erhält das 

Zweieinhalbfache der Vergütung eines Ausschussmitglieds. Die Mitgliedschaft 
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bzw. der Vorsitz in dem nach § 27 Abs. 3 MitbestG gebildeten Ausschuss und im 

Nominierungsausschuss wird nicht gesondert vergütet.

(3)	 Wenn ein Mitglied des Aufsichtsrats zur gleichen Zeit mehrere Ämter im Sinne 

der vorstehenden Absätze innehat, erhält es nur die Vergütung für das am höchs-

ten vergütete Amt.

(4)	 Für die Teilnahme an einer Sitzung des Aufsichtsrats erhält ein Aufsichtsrats-

mitglied ein Sitzungsgeld in Höhe von 1.000,– Euro. Entsprechendes gilt für die 

Teilnahme an Sitzungen eines Ausschusses. Als Teilnahme an einer Sitzung gilt 

auch die Teilnahme an einer telefonisch oder per Videokonferenz abgehaltenen 

Sitzung bzw. die Sitzungsteilnahme per Telefon- oder Videokonferenz.

(5)	 Aufsichtsratsmitglieder, die nur während eines Teils des Geschäftsjahres dem 

Aufsichtsrat oder einem Ausschuss angehört haben, erhalten eine entsprechend 

zeitanteilige Vergütung. Außerdem erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats 

Ersatz der in Ausübung ihres Amtes getätigten angemessenen Auslagen sowie 

die auf ihre Vergütungen und Auslagen zu entrichtende Mehrwertsteuer, soweit 

die Gesellschaft zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.

§ 16 – Satzungsänderungen

(1)	 Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, Änderungen und Ergänzungen der Satzung, die 

nur die Fassung betreffen, zu beschließen.

(2)	 Im Übrigen gilt § 179 AktG.
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V. Die Hauptversammlung

§ 17 – Ort und Einberufung

(1)	 Die Hauptversammlung findet am Sitz der Gesellschaft, an einem inländischen 

Börsenplatz oder in einer Stadt im Umkreis von 200 km um den Sitz der Gesell-

schaft statt.

(2)	 Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch den Vorstand und in den 

gesetzlich vorgesehenen Fällen durch den Aufsichtsrat oder eine Aktionärsmin-

derheit. Die Hauptversammlung ist mindestens dreißig Tage vor dem Tage der 

Versammlung einzuberufen. Die Einberufungsfrist verlängert sich um die Tage 

der Anmeldefrist (§ 18 Abs. 1).

(3)	 Der Vorstand ist ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorzusehen, dass 

die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll-

mächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird (virtuelle Haupt-

versammlung). Die Ermächtigung des Vorstands gilt für einen Zeitraum von zwei 

Jahren nach Eintragung dieser Satzungsregelung in das Handelsregister.

(4)	 Mitglieder des Aufsichtsrats mit Ausnahme des Versammlungsleiters können in 

Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats an der Hauptversammlung 

im Wege der Bild- und Tonübertragung teilnehmen, wenn ihrer physischen Teil-

nahme am Ort der Hauptversammlung rechtliche Gründe entgegenstehen, ihre 

physische Teilnahme am Ort der Hauptversammlung einen unverhältnismäßigen 

Aufwand bedeuten würde, das Aufsichtsratsmitglied aus anderem wichtigen 

Grund an einer physischen Teilnahme verhindert ist oder wenn die Hauptver-

sammlung als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionä-

re oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung abgehalten wird.

§ 18 – Voraussetzung für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung

(1)	 Diejenigen Aktionäre, die an der Hauptversammlung teilnehmen oder das 

Stimmrecht ausüben wollen, müssen sich zur Hauptversammlung anmelden und 

ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung und der Nachweis der Berechti-

gung müssen der Gesellschaft unter der in der Einberufung hierfür mitgeteilten 

Adresse mindestens sechs Tage vor der Hauptversammlung (Anmeldefrist) 

zugehen. Der Vorstand ist ermächtigt bzw. – im Falle der Einberufung durch den 
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Aufsichtsrat – der Aufsichtsrat, in der Einberufung der Hauptversammlung eine 

kürzere, in Tagen zu bemessende Anmelde- und Nachweisfrist zu bestimmen.

(2)	 Für die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung oder zur Aus-

übung des Stimmrechts nach Absatz 1 reicht ein in Textform in deutscher oder 

englischer Sprache erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch 

das depotführende Institut aus. Dieser Nachweis hat sich auf den Geschäfts-

schluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung zu beziehen.

(3)	 Die Gesellschaft ist berechtigt, bei Zweifeln an der Richtigkeit oder der Echtheit 

des Berechtigungsnachweises einen geeigneten weiteren Nachweis zu verlan-

gen. Wird dieser Nachweis nicht erbracht oder bestehen auch an diesem Zweifel, 

kann die Gesellschaft die Berechtigung des Aktionärs zur Teilnahme an der 

Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts zurückweisen.

(4)	 Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre Stimmen ohne an 

der Hauptversammlung teilzunehmen schriftlich oder im Wege elektronischer 

Kommunikation abgeben dürfen (Briefwahl). Der Vorstand kann das Verfahren 

der Briefwahl im Einzelnen regeln.

§ 19 – Vorsitz in der Hauptversammlung

(1)	 Den Vorsitz in der Hauptversammlung führt der Aufsichtsratsvorsitzende. Er 

bestimmt unverzüglich nach Beginn seiner Amtszeit, wer aus dem Kreis der 

Anteilseignervertreter im Aufsichtsrat im Falle seiner Verhinderung den Vorsitz in 

der Hauptversammlung übernimmt.

(2)	 Der Vorsitzende leitet die Versammlung. Er kann eine von der Ankündigung in 

der Tagesordnung abweichende Reihenfolge der Verhandlungsgegenstände 

bestimmen. Er bestimmt ferner die Art und Reihenfolge der Abstimmung. Er 

kann das Frage- und Rederecht der Aktionäre zeitlich angemessen beschränken; 

er kann insbesondere bereits zu Beginn oder während der Hauptversammlung 

den zeitlichen Rahmen für den ganzen Verlauf der Hauptversammlung, für die 

Aussprache zu den einzelnen Tagesordnungspunkten sowie für den einzelnen 

Frage- und Redebeitrag angemessen festsetzen.

(3)	 Der Vorsitzende kann die Aufzeichnung und die Übertragung der Hauptver-

sammlung in Ton und Bild zulassen.
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§ 20 – Stimmrecht und Vollmachtserteilung

(1)	 Jede Aktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme.

(2)	 Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. Vollmach-

ten können der Gesellschaft auch auf einem vom Vorstand näher zu bestim-

menden elektronischen Weg übermittelt werden. Einzelheiten hinsichtlich der 

Erteilung von Vollmachten, ihres Widerrufs und ihres Nachweises gegenüber 

der Gesellschaft werden mit der Einberufung der Hauptversammlung bekannt 

gemacht.

§ 21 – Mehrheiten für die Beschlussfassung

Die Hauptversammlung fasst ihre Beschlüsse, soweit nicht das Gesetz etwas anderes 

bestimmt, mit einfacher Mehrheit der bei der Beschlussfassung abgegebenen Stim-

men. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag als abgelehnt.

§ 22 – Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung

(1)	 Innerhalb der ersten acht Monate eines jeden Geschäftsjahres muss eine or-

dentliche Hauptversammlung stattfinden, die über die Entlastung der Mitglieder 

des Vorstands und des Aufsichtsrats, die Gewinnverwendung und die Wahl des 

Abschlussprüfers beschließt.

(2)	 Außerordentliche Hauptversammlungen sind einzuberufen, sooft der Vorstand 

oder der Aufsichtsrat es für angemessen erachten oder Aktionäre, deren Anteile 

zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals erreichen, unter Angabe des 

Zwecks und der Gründe die Einberufung einer Hauptversammlung schriftlich 

beim Vorstand beantragen.
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VI. Jahresabschluss und Gewinnverwendung

§ 23 – Rechnungslegung und Abschlussprüfung

(1)	 Der Vorstand hat alljährlich innerhalb der gesetzlichen Frist den Jahresabschluss, 

den Konzernabschluss und die Lageberichte für das vergangene Geschäfts-

jahr aufzustellen und dem Abschlussprüfer vorzulegen. Außerdem hat er diese 

Unterlagen zusammen mit dem Vorschlag, den er der Hauptversammlung für 

die Verwendung des Bilanzgewinns machen will, dem Aufsichtsrat zur Prüfung 

vorzulegen.

(2)	 Den Prüfungsauftrag an den Abschlussprüfer erteilt der Aufsichtsrat; ihm sind 

die Prüfungsberichte vom Abschlussprüfer vorzulegen. Vorher ist dem Vorstand 

Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

(3)	 Billigt der Aufsichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt.

(4)	 Vorstand und Aufsichtsrat sind ermächtigt, bei der Feststellung des Jahresab-

schlusses den Jahresüberschuss, der nach Abzug der in die gesetzliche Rücklage 

einzustellenden Beträge und eines Verlustvortrags verbleibt, zum Teil oder ganz 

in andere Gewinnrücklagen einzustellen. Die Einstellung eines größeren Teils 

als der Hälfte des Jahresüberschusses ist nicht zulässig, soweit die anderen 

Gewinnrücklagen nach der Einstellung die Hälfte des Grundkapitals übersteigen 

würden.

§ 24 – Gewinnverwendung

Die Hauptversammlung kann anstelle oder neben einer Bar- auch eine Sachausschüt-

tung beschließen.




